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Prüfungsschwerpunkt waren im Berichtsjahr das Vorhandensein des Finanzanlagevermögens, der 
Ausweis des Eigenkapitals sowie die Vollständigkeit des Anhangs. 

Von Kreditinstituten wurden Bestätigungen eingeholt. 

An der Inventur der körperlichen Vorräte haben wir im Hinblick auf die Geringfügigkeit der Be
stände nicht teilgenommen. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des Jahres
abschlusses zum 31. Dezember 2018 und der Beurteilung des Lageberichts der Bürgerstiftung 
Fellbach ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil für das 
Geschäftsjahr 2018 zu dienen. 

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Unsere Prüfung ergab die formale und materielle Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung ent
sprechend den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung. Informationen aus weiteren geprüften Unterlagen sind ordnungsgemäß in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden. 

Bei unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Stiftung getroffenen organisatorischen 
und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungs
relevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. 

Das von der Stiftung eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht 
dem Geschäftszweck und -umfang entsprechende, grundsätzlich angemessene Regelungen zur 
Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung 
haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren. 

Für die Bewertung der Finanzanlagen ist es erforderlich, dass die Anschaffungskosten unver
änderbar dokumentiert werden und zur Folgebewertung eine Gegenüberstellung von An
schaffungskosten, Buchwert zum Bilanzstichtag und Marktwert zum Bilanzstichtag erfolgt. Auf 
diese Weise kann ein Dritter innerhalb angemessener Zeit die Folgebewertung zum Bilanzstichtag 
nachvollziehen. 

Jahresabschluss 

Der Vorjahresabschluss wurde von dem Stiftungsrat am 23. April 2018 festgestellt. 

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter Beachtung von IDW RS HFA 5 aufgestellt 
worden. 
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Der uns vorgelegte Jahresabschluss ist in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß aus der 
Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden 
ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. 

Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung und Ausweis sind beachtet worden. 

In dem von der Stiftung aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlust
rechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Der 
Anhang enthält alle vorgeschriebenen Angaben. 

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften 
einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Bean
standungen. 

Lagebericht 

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen und entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Der 
Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stiftung und stellt 
die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Angaben 
nach § 289 Abs. 2 HGB sowie weiterer gesetzlicher Vorschriften sind vollständig und zutreffend. 

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grund
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt. 

Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind zutreffend im Anhang dargestellt und werden 
grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet. Folgende Bilanzierungs- und Bewertungs
methoden sowie die Nutzung von Ermessensspielräumen haben Einfluss auf die Darstellung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage: 

Bei der Bewertung der Finanzanlagen erfolgt eine Abschreibung, wenn der Kurswert unter den 
Anschaffungskosten liegt, auch wenn die Wertminderung nur vorübergehend ist. Soweit die 
Gründe für eine derartige außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr bestehen, werden Zuschrei
bungen höchstens bis zu den Anschaffungskosten vorgenommen. 

( 
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E. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG 
Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt: 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Bürgerstiftung Fellbach, Fellbach: 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Bürgerstiftung Fellbach - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 
bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bürgerstiftung 
Fellbach für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ff 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stiftung zum 
31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 
31. Dezember 2018 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Stiftung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile /§ 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiter
gehend beschrieben. Wir sind von der Stiftung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Stiftungsrats für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbe
absichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stiftung vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Obereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Stiftungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Stiftung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.] 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stiftung vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage
bericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit §317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen 
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres- ; 
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be- ; 
einflussen. ; 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund- ; 
haltung. Darüber hinaus ; 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher -beabsichtigter oder unbe
absichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs- j 
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu | 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei ; 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können; : 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten : 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys
teme der Stiftung abzugeben; 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar
gestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben; 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an ^ 
der Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lage
bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund
läge der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stiftung ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann; 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts
Vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt; 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes
entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stiftung; 
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• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.). 

^ Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungs-
\J berichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des 

Jahresabschlusses und / oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden 
Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten 
Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hin
gewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen. 

Stuttgart, 19. März 2019 WIKOM AG 

Stuttgart, 19. März 2019 WIKOM AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

gez. Bottner gez. Brocker 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer' 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Bottner 
Wirtschaftsprüfer 

Brocker 
Wirtschaftsprüfer 
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